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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1977

Norm

ABGB §861

ABGB §1054

HGB §346 F

Rechtssatz

Einigen sich Verkäufer und Käufer einer bestimmten Ware auf einen "Zirkapreis" , so kommt bereits damit ein

Kaufvertrag zustande; die endgültige Preisbestimmung bleibt hier dem Verkäufer vorbehalten. Die "Zirkaklausel" bei

Vereinbarung des Kaufpreises besagt, daß nach dem Willen der Vertragschließenden verhältnismäßig unbedeutende

Abweichungen von dem ziffernmäßig genannten Kaufpreis gestattet sein sollen.
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